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Amtliche Bekanntmachungen

Kommunalwahl am 26. Mai 2019
Einladung zur öffentlichen Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses am Dienstag, den 02. April 2019, um 18.30 Uhr im 
Rathaus Neuhausen, Sitzungszimmer OG 14, Pforzheimer 
Straße 20, 75242 Neuhausen.
Gegenstand der Sitzung
•	Hinweis auf die Verpflichtung der Beisitzer/innen, ihrer 
Stellvertreter und des Schriftführers

•	Prüfung der eingegangenen Wahlvorschläge für die Ge-
meinderatswahl am 26. Mai 2019 und Beschlussfassung 
über ihre Zulassung

•	Feststellung der Reihenfolge der Wahlvorschläge von Par-
teien und Wählervereinigungen

•	Beratung und Beschlussfassung über den Einsatz des 
elektronischen Wahlverarbeitungssystems WinWVIS

•	Beratung und Beschlussfassung über die zentrale Auszäh-
lung der Kommunalwahlen

•	Verschiedenes
Neuhausen, den 25. März 2019
gez. Korz, Bürgermeister
Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses

Zweckverband Wasserversorgung übergibt 
die technische Betriebsführung an Netze BW
Der Zweckverband Wasserversorgung der Gebietsgemein-
den übergibt zum 1.4.2019 für die Dauer von 5 Jahren die 
technische Betriebsführung für die Gemeinde Neuhausen, 
die Tiefenbronner Teilorte Tiefenbronn und Lehningen sowie 
für den zu Pforzheim gehörenden Ortsteil Hohenwart an die 
Netze BW GmbH. Die hoheitlichen Aufgaben bleiben beim 
Zweckverband.
Die Aufgaben für die Netze BW umfassen die Bereiche 
Trinkwassergewinnung, Trinkwasseraufbereitung und Trink-
wasserspeicherung. Insgesamt werden durch die Netze BW 
rund 12.350 Einwohner versorgt. Durch die regelmäßige Be-
gehung, Wartung und Kontrolle aller Anlagen ergänzt durch 
Wasseranalysen wird ein großes Maß an Versorgungssicher-
heit erreicht. Dazu gehört auch die Störungsbeseitigung in 
den Trinkwasserspeicheranlagen. 
Für den Betrieb der örtlichen Trinkwasserverteilnetze bleiben 
weiterhin die jeweiligen Gemeinden zuständig.

Information der Stadtwerke Pforzheim wegen 
anstehenden Baumaßnahmen in Hamberg!
Die SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG planen 
in Neuhausen-Hamberg, die Stromfreileitungen auf Erdkabel 
umzustellen.
Betroffen sind folgende Straßenabschnitte:
Hauptstraße ab Kirche bis Hausnummer 113
Schloßstraße 1, 3 und 5 
Schelmenstraße
Aus diesem Grunde werden die SWP die betroffenen Anwoh-
ner ab Anfang April persönlich oder schriftlich kontaktieren.
Im Zuge dieser Arbeiten werden wir die Anwesen eben-
falls kostenfrei mit einem Leerrohr zur späteren Anbindung 
an das SWP-Glasfasernetz versorgen. Über die verfügbaren 
Produkte können Sie sich bei unserem Partner echtschnell 
GmbH über www.echtschnell.de oder 0800 870 870 2 in-
formieren.

Frei laufende Hunde auf landwirtschaftlichen 
Flächen
Wir bitten die Hundebesitzer keine Notdurft ihrer Hunde in 
landwirtschaftlich genutzten Äckern und Wiesen verrichten 
zu lassen.
Ebenfalls besteht ein Betretungsverbot für landwirtschaftliche 
Flächen innerhalb der Vegetationsperiode. So dürfen land-
wirtschaftlich genutzte Flächen in der Zeit zwischen Saat 

und Ernte, bei Grünland in der Zeit des Aufwuchses und 
der Mahd bzw. Beweidung nicht betreten werden. (Siehe § 
37 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG): Es dürfen 
landwirtschaftlich genutzte Flächen während der Nutzzeit nur 
auf Wegen betreten werden. Diese Regelung gilt natürlich 
nicht nur für Menschen, sondern auch für die mit geführte 
und zu beaufsichtigende Hunde.)
Jeder Hundebesitzer hat dementsprechend Sorge zu tragen, 
dass von seinem Hund keinerlei negative Auswirkungen für 
Mensch und Natur ausgeht.
In jedem Ortsteil sind mehrere Hundetoiletten aufgestellt. 
Hier können die Hundeführer Tüten entnehmen, den Hunde-
kot aufnehmen und die verschlossenen Tüten in den Sam-
melbehälter werfen.
Ihre Gemeindeverwaltung Neuhausen

Aus der Sitzung des Bauausschusses  
am 19. März 2019
Folgenden Bauvorhaben wurde zugestimmt:
a) Teilabbruch Scheune, Renovierung und Anbau Einfa-

milienhaus – geänderte Bauausführung gegenüber der 
bereits erteilten Baugenehmigung Furtstraße 5, Flst.Nr. 
186, Gemarkung Neuhausen

b) Errichtung Einfamilienhaus mit Garage, Im Zimmerplatz 
31, Flst.Nr. 1453, Gemarkung Steinegg

Baden-Württemberg
Ministerium für Finanzen
Freigrenze für Zuwendungen an Vereinsmitglieder auf 60 
Euro erhöht
Finanzministerin Edith Sitzmann: „Vereine leben vom viel-
fältigen ehrenamtlichen Einsatz. Engagement verdient 
Wertschätzung“
Mal ist es ein Dankeschön fürs langjährige ehrenamtliche 
Engagement in der Altenpflege, mal eine Aufmerksamkeit für 
den großen Einsatz im Umweltschutz: Wenn gemeinnützige 
Vereine ihre Mitglieder ehren, deren Leistung würdigen oder 
sie zu einem gemeinsamen Ausflug einladen, müssen sie 
auch steuerliche Regelungen beachten. 40 Euro durften die 
Zuwendungen bisher maximal kosten. In Baden-Württemberg 
wird diese Grenze nun rückwirkend zum 1. Januar 2019 auf 
60 Euro erhöht.
„Vereine leben vom vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz“, 
sagte Finanzministerin Edith Sitzmann am Donnerstag (21. 
März). „Engagement verdient Wertschätzung. Deshalb ehren 
Vereine langjährige Mitglieder oder bedanken sich mit Ge-
schenken zu besonderen Geburtstagen. Das sollen sie auch 
bei allgemein steigenden Kosten angemessen tun können.“
Bei Aufmerksamkeiten an Vereinsmitglieder wird zwischen 
zwei Anlässen unterschieden. Geschieht die Zuwendung aus 
einem persönlichen Grund wie Geburtstag, Hochzeit oder 
Jubiläum, darf eine einzelne Zuwendung bis zu 60 Euro 
kosten (bisher 40 Euro). In begründeten Einzelfällen darf 
diese Summe auch überschritten werden. Handelt es sich 
um Zuwendungen für ein besonderes Vereinsereignis wie die 
Weihnachtsfeier oder einen Ausflug, darf der Verein 60 Euro 
pro Mitglied im Jahr ausgeben (bisher 40 Euro).
„Baden Württemberg ist Ehrenamtsland. Fast jeder Zweite 
engagiert sich bei uns ehrenamtlich. Die Erhöhung der Zu-
wendungsgrenze wirkt sich für die vielen Mitglieder in den 
Vereinen positiv aus“, so Sitzmann. „Damit leisten wir einen 
weiteren Beitrag, Bürokratie abzubauen und das Ehrenamt 
im Land zu unterstützen.“

Weitere Informationen:
Bundesweit gibt es keine einheitliche Regelung, wie die 
Abgabenordnung bei Aufwendungen für Vereinsmitglieder 
konkret auszulegen ist. Daher sind jeweils die Länder dafür 
zuständig, zu entscheiden, in welcher Höhe Zuwendungen 
als angemessen gelten. Bis Januar 2019 galt in Baden-
Württemberg eine Nichtbe- anstandungsgrenze von 40 Euro. 
Zuwendungen bis zu dieser Grenze bleiben ohne Auswir-
kungen auf den Status der Gemeinnützigkeit von Vereinen.
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Veranstaltungskalender II. Quartal 2019

APRIL 2019

Sa. 06.04. Theatertage Steinegg Pallottisaal

So. 07.04. Theatertage Steinegg Pallottisaal

Do. 11.04. Gürtelprüfung statt Training 

Taekwondo So-San e.V. Schellbronn Schwarzwaldhalle

Fr. 12.04. FFW Schellbronn – Übung Schwarzwaldhalle

Sa. 13.04. 50 Jahre Frauenchor GV Viktoria 

Hamberg - Jubiläumsfeier St. Wolfgang Zentrum Hamberg

So. 14.04. Kinderkleiderbazar Kindergarten Neuhausen Monbachhalle

Di. 30.04. Maibaum-Stellen Schellau und FFW Schellbronn Gerätehaus FFW Schellbronn

Mai 2019

Sa. 01.05. Maihocketse 1. FC Hamberg Sportplatz Hamberg

So. 05.05. Erstkommunion Kath. Kirche Biet Kath. Kirche Steinegg

Mo. 06.05. Ehrungsabend der Gemeinde Schwarzwaldhalle

Fr. 10.05. – So. 12.05. Roßbergfest MV Hamberg Roßberg

So. 12.05. Konfirmation Ev. Kirche Kirche Mühlhausen

Sa. 18.05. Konzert MV Neuhausen Monbachhalle

Sommerfest FFW Steinegg Feuerwehrhaus Steinegg

So. 19.05. Scheunenfest Bürger für das Biet Scheune am Pfarrgarten Neuhausen

Sommerfest FFW Steinegg Feuerwehrhaus Steinegg

Konfirmation Ev. Kirche Kirche Mühlhausen

Sa. 25.05. Jungtierschau KTZ Neuhausen beim Vereinsheim

So. 26.05. WAHLSONNTAG

Jungtierschau KTZ Neuhausen Vereinsheim

Do. 30.05. Christi Himmelfahrt 

Sternwallfahrt zur Wendelinuskapelle 

Kath. Kirche Biet 

Vatertags-Hocketse 1. FC Schellbronn beim Vereinsheim

Do. 30.05.- So. 02.06. Sportfest SV Neuhausen Sportplatz Neuhausen

Juni 2019

So. 02.06. Jubiläum 10 Jahre Bietchor MGV Schellbronn Schwarzwaldhalle

Do. 06.06. Gürtelprüfung statt Training Schwarzwaldhalle

Taekwondo So-San e.V. Schellbronn

Do. 20.06. Fronleichnam 

Prozession in Schellbronn Kath. Kirche Biet Schellbronn

Mo. 24.06. Vereinsvorständesitzung I. Halbjahr Sportheim SV Neuhausen

Mi. 26.06. Blutspendeaktion DRK 15.30 – 19.30 Uhr Monbachhalle

Sa. 29.06. Sonnwendfeier Musikverein Neuhausen bei der Wendelinkapelle

So. 30.06. Waldfest Waldkindergarten auf dem Gelände des

Wurzelkinder e.V. Hamberg Waldkindergartens in Hamberg
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Freibadweg 2 Leiter Freibad Steffen Busch 1277

Polizeiposten Tiefenbronn 4248

06 (EG) Sprechzeiten Forstdienststelle Revierleiter  
Martin Fischer

0723170045 Martin.Fischer@enzkreis.de

außerhalb der Schulferien  
donnerstags von 17.00 – 18.00 Uhr

Bereitschaftsdienst Bauhof außerhalb der üblichen Dienstzeiten  
Störungen Wasserversorgungen außerhalb der üblichen Dienstzeiten   0176 84159269

Ihre Ansprechpartner:

Rufnummern der Gemeindeverwaltung

Zimmer Bereich Name Durchwahl E-Mail

07 (0G) Bürgermeister Oliver Korz 9510-10 korz@neuhausen-enzkreis.de

08 (OG) Vorzimmer/Sekretariat/  
Mitteilungsblatt

Bianca Fröschle
Hannelore Lorenz

9510-11 sekretariat@neuhausen-enzkreis.de

05 (EG) Leiter Hauptamt/Bauamt Joachim Lutz 9510-20 lutz@neuhausen-enzkreis.de

06 (EG) Hannelore Lorenz 9510-21 lorenz@neuhausen-enzkreis.de

01 (EG) Melde-/Gewerbe-/Passamt/ 
Fundbüro

Beate Ostenrieder 9510-13 meldeamt@neuhausen-enzkreis.de

02 (EG) Standesamt/Versicherungsamt/
Friedhofswesen

Andrea Volkert
Dorothea Scherzinger

9510-23
9510-26

standesamt@neuhausen-enzkreis.de
scherzinger@neuhausen-enzkreis.de

04 (EG) Ordnungsamt/Verkehrswesen/
Gebäudeunterhaltung

Stephan Banschbach 9510-24 banschbach@neuhausen-enzkreis.de

03 (EG) Grundbucheinsichtstelle/  
Bauanträge

Beate Philipp 9510-25 philipp@neuhausen-enzkreis.de

16 (DG) Leiter Kämmerei Ralf Hildinger 9510-34 hildinger@neuhausen-enzkreis.de

12 (OG) Katja Bayerbach 9510-30 bayerbach@neuhausen-enzkreis.de

11 (OG) Grundsteuer Jürgen Hermann 9510-31 mail@neuhausen-enzkreis.de

09 (OG) Gemeindekasse/Gebühren Katja Röhl 9510-32 kasse@neuhausen-enzkreis.de

10 (OG) Personalamt/Hundesteuer/
Wasser/Abwasser

Sabrina Haupt 9510-33 haupt@neuhausen-enzkreis.de

Furtstr. 11 Leiter Bauhof N. N. 942800 oder 
01727183265

bauhof@neuhausen-enzkreis.de

Wassermeister Patrick Raisch 01727183316

Zentrale: 07234/9510-0 Sprechzeiten:  
Fax: 07234/9510-50 Montag - Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Internet www.neuhausen-enzkreis.de Donnerstagnachmittag 14.00 Uhr – 18.30 Uhr
E-Mail:

Adresse:

mail@neuhausen-enzkreis.de

Pforzheimer Str. 20,  
75242 Neuhausen

Abendsprechstunden des Bürgermeisters:  Die Abendsprechstunde des 
Bürgermeisters findet am Donnerstag, den 04.04.2019 von 18.00 – 19.00 
Uhr in NEUHAUSEN im Rathaus, Pforzheimer Str. 20, statt.
Heute, am Donnerstag, den 28.03.2019 findet die Sprechstunde im Feuer-
wehrgebäude in Steinegg statt.

Wichtige Telefonnummern IM NOTFALL
Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarztwagen 112

Polizei 110

Polizeiposten Tiefenbronn 07234 4248

Notfallpraxis im Siloah St. Trudpert Klinikum und Helios Klinikum 116 117

Krankentransport sitzend/liegend 19222 mit dem Handy 07231

Störungsstelle Strom – Stadtwerke Pforzheim 0800 797 39-3837

Störungsstelle Gas - Stadtwerke Pforzheim 0800 797 39-3837
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ELSTER - die elektronische Steuererklärung gewinnt im-
mer mehr an Bedeutung
Mitte März starteten die Finanzämter mit der Bearbeitung 
der Einkommensteuererklärungen für das Jahr 2018. Dabei 
setzen immer mehr Bürgerinnen und Bürger auf die elektro-
nische Steuererklärung ELSTER.
„Mit der Nutzung der digitalen Dienste der Steuerverwal-
tung können die Bürgerinnen und Bürger mühelos und ganz 
bequem mit dem Finanzamt kommunizieren“, erläutert An-
drea Heck, Präsidentin der Oberfinanzdirektion Karlsruhe. 
„Bereits zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger in Baden-
Württemberg reichen ihre Einkommensteuererklärung digital 
ein. Und immer mehr von ihnen nutzen dafür MEIN ELSTER, 
ein plattformunabhängiges, personalisiertes und barrierefrei-
es Produkt, das eine möglichst flexible Bearbeitung der 
eigenen Steuererklärungen und Anträge ermöglicht“, so die 
Präsidentin.
Mein ELSTER bietet neben der Möglichkeit, Steuererklärun-
gen einzureichen, auch verschiedene elektronische Anträge 
und Mitteilungen, die an das Finanzamt elektronisch über-
mittelt werden können. Auch Einsprüche lassen sich mit 
Mein ELSTER elektronisch einlegen.
Nach der Registrierung bei Mein ELSTER können die Bür-
gerinnen und Bürger schnell und sicher ihre steuerlichen Be-
lege abrufen und ihre aktuellen Lohnsteuerabzugsmerkmale 
einsehen. „Durch die direkte Eingabemöglichkeit im Brow-
ser geht das Erstellen der eigenen Steuererklärung deutlich 
schneller. Darüber hinaus entfällt auch der Aufwand, sich 
Papiervordrucke zu besorgen, die Bürgerinnen und Bürger 
können somit auch etwas für die Umwelt tun“ betont die 
Präsidentin.
Die bisher ebenfalls angebotene Steuersoftware „ELSTER-
Formular“ wird letztmalig für die Steuererklärung des Jahres 
2019 zur Verfügung stehen.
„Die Menschen sollten daher keine Zeit verlieren und sofort 
umsteigen. Mit nur einem Klick können die Bürgerinnen und 
Bürger ihre Daten komfortabel nach Mein ELSTER expor-
tieren und dort wie gewohnt für eine Datenübernahme ver-
wenden“, unterstreicht Heck die Anstrengungen der Steuer-
verwaltung, die elektronische Abgabe von Steuererklärungen 
noch einfacher und komfortabler zu gestalten. Die Registrie-
rung ist jederzeit unter https://www.elster.de möglich.

Abholung von Ausweispapieren

Alle Personalausweise, die bis zum 12.03.2019 beantragt 
wurden, liegen im Rathaus Neuhausen, Pforzheimer Str. 20, 
Zimmer 1, zu den üblichen Öffnungszeiten zur Abholung 
bereit.
Bei Personen ab 16 Jahren ist für die Abholung des Per-
sonalausweises der Erhalt des PIN-Briefes der Bundesdru-
ckerei Voraussetzung.
Die bisherigen Ausweisdokumente, die noch nicht abge-
geben wurden, müssen zur Vernichtung oder Entwertung 
mitgebracht werden.

Enzkreis
Öffentliche Bekanntmachung
des Landratsamtes Enzkreis

Weitere Presseinfos und Veranstaltungen des Landratsam-
tes Enzkreis finden Sie unter

www.enzkreis.de/Kreis-Verwaltung/Aktuelles

Ab 2. April: Schadstoff-Sammelaktion in allen 
Gemeinden des Enzkreises
Der Enzkreis führt im April wieder eine Sammlung für Schad-
stoffe aus Haushalten durch. Das Landratsamt bittet, von 
dieser gefahrlosen Entsorgung Gebrauch zu machen und 

Notdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Ärztliche Notfallpraxen
Notfallpraxis am Siloah St. Trudpert Klinikum
Wilferdinger Straße 67 a, 75179 Pforzheim, Tel. 116 117
Mo/Di/Do 19.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Mi 14.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Fr 16.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Sa/So, Feiertag 08.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Notfallpraxis am Helios Klinikum Pforzheim
Kanzlerstr. 2-6, 75175 Pforzheim, Tel. 116 117
Mo/Di/Do 19.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Mi 14.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Fr 19.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Sa/So, Feiertag 08.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis Helios Klinikum Pforzheim
Kanzlerstr. 2-6, 75175 Pforzheim, Tel. 07231/969 2969
(Telefonische Terminabsprache sinnvoll)
Mi 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Fr 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sa/So, Feiertag 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Weitere ausführliche Informationen finden Sie im Internet 
unter: www.notfallpraxis-pforzheim.de

Notruf der Integrierten Leitstelle des DRK Pforzheim und 
den Enzkreis e.V. (Berufsfeuerwehr und DRK Pforzheim-
Enzkreis e.V.) lautet 112 (Euronotruf)
Bei Krankentransporten sitzend/liegend lautet die Ser-
vicenummer 19 222 mit dem Handy: Vorwahl 07231.
Zahnärztlicher Notfalldienst der Zahnärztekammer
Die für die Wochenenden und Feiertage für den Not-
dienst eingeteilten Zahnärzte sind bei der Zahnärztekam-
mer unter der Rufnummer 0621 - 38 000 818 zu erfragen.

Wochenenddienst der Apotheken
Samstag, den 30. März 2019
Center-Apotheke, Wilferdinger Höhe, 
Wilhelm-Becker-Str. 15, Pforzheim, Tel. 07231/443 94 33

Sonntag, den 31. März 2019 
Stadt-Apotheke, (PF-Fußgängerzone), Westliche 23, 
Pforzheim, Tel. 07231/ 31 28 85
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mitzuhelfen, die Umwelt zu schonen. Das Entsorgungsfahr-
zeug wird vom 2. bis 16. April die Städte und Gemeinden 
anfahren. Die Termine im Einzelnen: 
Am Montag, 8. April, von 9 bis 9:30 Uhr in Tiefenbronn – 
Mühlhausen auf dem Platz bei der Würmtalhalle; von 10 bis 
11 Uhr in Lehningen auf dem Parkplatz beim Feuerwehrge-
rätehaus; von 11:30 bis 12:15 Uhr in Neuhausen auf dem 
Platz bei der Monbachhalle; von 13:45 bis 14:30 Uhr in 
Schellbronn auf dem Platz beim Wellenbad; von 15 bis 16 
Uhr in Hamberg beim St.-Wolfgang-Zentrum im Bärenweg 
und von 16:30 bis 17 Uhr in Steinegg auf dem Parkplatz 
beim FC – Steinegg in der Leimenstraße.
Die Daten stehen auch im Abfuhrplan. Um die Sammelter-
mine in den verschiedenen Ortsteilen einhalten zu können, 
bittet das Amt für Abfallwirtschaft, die genannten Uhrzeiten 
einzuhalten.

Wald- und Wiesenerlebnis für Kinder  
am Sonntag, 7. April:
Auf den Spuren der Feldlerche
Die Feldlerche, Vogel des Jahres 2019, ist in Not. Der einst 
so häufige Bodenbrüter verschwindet mehr und mehr aus 
unseren Wäldern und Wiesen. Um bereits die Jüngsten dafür 
zu sensibilisieren und sie behutsam auf die Schwierigkeiten 
aufmerksam zu machen, mit denen der Vogel zu kämpfen 
hat, bietet die Ortsgruppe Biet des BUND für Umwelt und 
Naturschutz am Sonntag, 7. April, von 10 Uhr bis 13:00 Uhr 
ein besonderes Erlebnis für Kinder von fünf bis neun Jahren 
an. Britta und Klaus Faaß vermitteln ihnen spielerisch viele 
Informationen über die Feldlerche und ihren Lebensraum. 
Mit etwas Glück werden sie den ausdauernden Sänger auch 
hören und sehen können. Eine kleine Schnitzerei wird die 
Aktion abrunden.
Treffpunkt für dieses Kinderangebot ist die BUND-Fahne am 
Parkplatz des Naturschutzgebietes Büchelberg. Die Kinder soll-
ten wetterfeste Kleidung und einen Rucksack mit Getränk 
und Vesper dabei haben. Falls vorhanden, dürfen sie ihr eige-
nes Schnitzmesser mitbringen. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf 
Kinder beschränkt. Anmeldungen nimmt Friedrich Oberndörfer 
per E-Mail an BUND.BIET@BUND.NET oder telefonisch unter 
07234 1484 noch bis Freitag, 5. April, gerne entgegen. 
Das Angebot ist Teil der Veranstaltungsreihe „Enzkreis erle-
ben“, die von der Stabsstelle Klimaschutz und Kreisentwick-
lung und dem Landwirtschaftsamt zusammengestellt wurde. 
Sie bietet bis Anfang Dezember ein kreisweites Programm 
zu Landschafts-, Naturschutz-, Kultur- und Umwelt-Themen. 
Viele Initiativen und Vereine haben sich zusammengetan, um 
für die Schönheit und Vielfalt der Kulturlandschaft im Enz-
kreis zu werben. Alle Veranstaltungen stehen in einem Pro-
grammheft, das im Landratsamt und in den Rathäusern der 
Enzkreis-Gemeinden ausliegt. Es ist auch auf der Homepage 
des Enzkreises unter www.enzkreis.de/forum-21 eingestellt.

Borkenkäfer-Plage: Schädlinge gefährden 
auch Baumbestände in Gärten und in der 
Feldflur
Der außergewöhnlich trockene und heiße Sommer des letz-
ten Jahres führte dazu, dass sich eine starke Borkenkäfer-
population entwickeln konnte. Doch die Käfer befallen nicht 
nur Bäume im Wald. Fichten in der Feldflur, in Gärten oder 
in älteren Weihnachtsbaumkulturen werden genauso befallen 
und zum Absterben gebracht. „Abgestorbene Bäume stellen 
häufig ein Risiko für die Verkehrssicherheit dar“, warnt Forst-
amtsleiter Frieder Kurtz.
Ein erstes Befallsmerkmal ist der Austritt von braunem Bohr-
mehl auf der Rinde und am Stammfuß. Kurtz empfiehlt 
daher von April bis Anfang Oktober regelmäßige Kontrollen 
insbesondere von Fichten: „Unter der Rinde findet man die 
typischen Brutbilder; danach beginnen sich die Kronen von 
unten her zu verfärben. Durch den Reifungsfraß löst sich 
die Rinde und die Käfer fliegen auf der Suche nach einem 
gesunden Baum zur erneuten Brutanlage aus.“

Um genau dies zu verhindern, müssen befallene Bäume 
möglichst sofort gefällt und entsorgt werden – am besten 
von fachkundigen Personen. Das befallene Holz kann auch 
an ungefährdeten Orten gelagert und später als Kaminholz 
verbrannt werden. Wichtig ist in diesem Fall ein Mindestab-
stand von 1.000 Metern zu anderen Nadelbaum-Beständen. 
Werden die Stämme direkt nach dem Fällen entrindet, kön-
nen sie bis zur Verwertung auch im Garten gelagert werden. 
Die Rinde kann auf den Häckselplätzen im Kreis entsorgt 
werden.

Jetzt anmelden: 
Freiwilligenagentur startet neue  
Fortbildungsreihe
Die Freiwilligenagentur Pforzheim | Enzkreis (kurz: FRAG) 
startet im Jahr 2019 mit einer neuen Fortbildungsreihe so-
wohl für Vereine und Institutionen als auch für ehrenamtlich 
Engagierte. Ziel ist, alle Aktiven für ihre Tätigkeit zu qualifi-
zieren beziehungsweise sie im Hinblick auf ihre Aufgaben zu 
unterstützen und zu stärken und damit auch ihre wertvolle 
Arbeit zu würdigen. 
Geplant sind zunächst drei Termine: Der erste Vortrag findet 
am Donnerstag, 4. April, von 19 bis etwa 21 Uhr im Land-
ratsamt Enzkreis in der Zähringerallee 3 in Pforzheim (Raum 
D181, im Gebäude gegenüber dem Haupteingang) statt und 
steht unter der Überschrift „Die neue Datenschutzverordnung 
- was Vereine beachten sollten“. Referent ist Rechtsanwalt 
Dominik Güneri. Weitere Informationen sind im Internet unter 
www.frag-pfenzkreis.de zu finden.
Wer Interesse an der Fortbildung hat, sollte sich per Mail 
an buergerengagement@stadt-pforzheim.de oder telefonisch 
unter 07231 44 31 665 anmelden. 

LEADER Heckengäu

LEADER Beratung im Rathaus Simmozheim
Montag, 8. April 2019, 9 bis 16 Uhr
Um Voranmeldung wird gebeten
Wer im Rahmen von LEADER Heckengäu eine Projektidee 
hat oder sich erkundigen möchte, ob eine Idee förderfähig 
wäre, für den bietet sich eine persönliche Beratung immer 
an. Am Montag, 8. April 2019, ist Mechthild Müller von der 
LEADER Heckengäu Geschäftsstelle von 9 bis 16 Uhr im 
Rathaus Simmozheim. 
„Wer sich für eine Förderung durch LEADER interessiert, 
sollte sich unbedingt bereits jetzt bei uns melden“, so LEA-
DER Geschäftsführerin Barbara Smith. „Das Ende der För-
derperiode rückt näher und die Fördermöglichkeiten gehen 
zur Neige.“ Da die Beratungen mitunter etwas zeitintensiv 
sind, wird eine Anmeldung empfohlen. Anmeldungen können 
telefonisch oder per E-Mail an die Geschäftsstelle im Land-
ratsamt Böblingen gerichtet werden, Tel. 07031 663-1172 
oder info@leader-heckengäu.de.

LEADER Projektentwicklungswerkstatt  
am 11. April in Bad-Liebenzell
Anmeldungen bis 5. April unter info@leader-heckengaeu.de
Förderperiode neigt sich dem Ende zu – Anträge können nur 
noch 2019 gestellt werden
Wer eine Projektidee, aber noch Fragen zur Umsetzung hat, 
oder wer mehr über LEADER Heckengäu wissen möchte, 
der ist genau richtig in der LEADER Projektentwicklungs-
werkstatt. Am Donnerstag, 11. April 2019 von 18 bis 21 
Uhr, im Rathaussaal in Bad-Liebenzell, (Kurhausdamm 2-4), 
haben potentielle Projektträger die Möglichkeit, ihre Idee 
einem neutralen Publikum vorzustellen und wertvolle Tipps 
von allen Teilnehmern und der LEADER Heckengäu Ge-
schäftsstelle zu bekommen. 
Insbesondere für Projektträger, die ihr Vorhaben noch für die 
nächste Förderrunde einreichen möchten, ist die Projektent-
wicklungswerkstatt eine ideale Gelegenheit, vom Erfahrungs-
austausch mit anderen zu profitieren. Im April startet wieder 
ein Projektaufruf mit dem Ziel, bis bitte Mai die fertigen 
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Projektanträge bei der LEADER Geschäftsstelle einzureichen. 
Achtung – die aktuelle LEADER Förderperiode neigt sich 
dem Ende zu! Anträge können nur noch in 2019 gestellt 
werden. „Wer diese Chance nutzen möchte, sollte sich früh-
zeitig bei uns melden“, so LEADER Geschäftsführerin Bar-
bara Smith. „Aus der Projektentwicklungswerkstatt könnten 
sich dazu noch gute Tipps ergeben.“ 
Für die Teilnahme an der Projektentwicklungswerkstatt wird 
um Anmeldung bis spätestens 5. April 2019 gebeten. Die Ge-
schäftsstelle ist per Mail an info@leader-heckengaeu.de oder 
telefonisch unter 07031 / 663-2141 und 663-1172 erreichbar. 
www.leader-heckengäu.de.

Schulen

Verbandsschule im Biet
Gemeinschaftsschule
Telefon: 07234 / 980100 Telefax: 07234 / 980102
Website: www.vib-neuhausen.de
E-Mail: info@vib-neuhausen.de
Bürozeiten der Schule
Montag - Freitag 07.30 Uhr – 12.00 Uhr

Aus den Ortsteilen

ORTSTEIL SCHELLBRONN

Geburtstage

Wir gratulieren:
am 03. April
Frau Sonja Kuhnle, Schönblickstr. 22 zum 70. Geburtstag

ORTSTEIL STEINEGG

Kindergarten Steinegg
Schauinslandstr. 5, 75242 Neuhausen-Steinegg, 
Leitung: Veronique Picardat
Tel. 07234/8844, E-Mail: kindergarten-steinegg@web.de
________________________________________________________

Einladung zum Elternabend: "Smartphone, Tablett, Soziale 
Medien für unseren Kleinsten?"

Was fasziniert unsere Kleinsten an digitalen Geräten, an 
Apps, am Internet? An welchen Vorbildern orientieren sich 
die Kinder heute? Wie stark kann unsere eigene Medien-

nutzung Einfluss auf das Verhalten der Kinder haben? Und 
noch wichtiger für alle, die Kinder erziehen und betreuen: 
Wie können 1000 Klicks eine junge Person im Krippen- und 
Kindergartenalter verändern?
Um auf diese Fragen eine Antwort zu bekommen, laden wir 
alle interessierten Personnen der Gemeinde Neuhausen ganz 
herzlich zu unserem Elternabend am

Mittwoch 03.04.19, um 20.00 Uhr  
in den Turnraum des Kindergarten Steineggs

ein.
Unser Referent Clemens Beisel hat ein Ziel: Er möchte den 
bewussten, gesunden und altersgerechten Umgang mit allen 
digitalen Möglichkeit anregen. Dafür gibt er an diesem spe-
ziellen Themen-Elternabend einen knappen Überblick über 
aktuelle Apps und Entwicklungen im Netz. Sie erfahren, wel-
che Medien und Plattformen sinnvoll sein können, vor was 
Sie Ihre Kinder schützen sollten und erhalten viele konkrete 
Tipps und Anregungen.Clemens Beisel ist Diplom-Sozialpäd-
agoge, Referent für Social Media und bietet Informationsver-
anstaltungen und Workshops für Lehrer, Eltern und Schüler 
zum Umgang mit Social Media an. Er ist Mitglied im Arbeits-
kreis Medien, der durch die Abteilung "Gesundheitsförderung 
und Prävention-Enzkreis/Stadt Pforzheim" koordiniert wird.
Eintritt frei
Wir freuen uns sehr, Sie an diesem Abend begrüßen zu dür-
fen. Das Kindergarten-Team Steinegg

Soziale Einrichtungen

Krankenpflegeverein e.V.

Termine im April 2019
Dienstag, 02.04.2019  Frauenfrühstück
9.00 Uhr - Theaterschachtel Neuhausen, Pforzheimer Str. 1

Donnerstag, 11.04.2019 Nachmittagstreff Neuhausen
(ab 16.00 Uhr)
Theaterschachtel, Neuhausen, 

Auskunft und Organisation
Katharina Waibel
Eichendorffstr. 6
75242 Neuhausen-Steinegg
Tel.: 07234 - 98 11 23
Fax: 07234 - 98 1124

Senioren St. Josef
Landhaus für  

Weitere Informationen erhalten Sie:
St. Josef
Landhaus für Senioren
Cornelia Schrader
Liebenzeller Str. 28
75242 Neuhausen
Fon: 07234 9451-0
Fax: 07234 9451-110
E-Mail: cornelia.schrader@pflegeheim-steinegg.de
www.pflegeheim-steinegg.de

Ambulante Hospizgruppe Biet
In Kooperation mit dem Krankenpflegeverein Tiefenbronn, 
dem ambulanten Pflegedienst St. Josef und dem Caritas-
verband Pforzheim betreuen wir Menschen am Lebensen-
de und Schwerstkranke in ihrer häuslichen Umgebung. Die 
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geschulten Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich und ersetzen 
kein Pflegepersonal und hauswirtschaftliche Hilfen. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen gerne in der 
schweren Zeit des Lebens bei.
Kontakt:
Krankenpflegeverein Tiefenbronn e.V.
Lehninger Str. 2, 75233 Tiefenbronn
Ansprechpartner: Andrea Raible-Kardinal, 
Tel. 07234 / 1419
Handy: 0162 / 5696532
E-Mail: info@krankenpflegeverein.de

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Neuhausen
Bereitschaftsleitung: Steffen Haug Tel: 07234 9499372
leitung.neuhausen@drk-pforzheim.de
http://neuhausen.drk-pforzheim.de
Besuchen Sie uns auf Facebook: DRK-Neuhausen
Fragen bei Kleiderspenden: Tel: 07234 7691

Pro Familia

Alles, was Recht ist
Trennung und Scheidung - Was nun?
Ein Informationsabend bei pro familia über die rechtlichen 
Themen
Eine Trennung oder Scheidung ist für Frau und Mann und 
vor allem auch für die Kinder ein schwieriger Einschnitt. Die 
Lebensumstände ändern sich für alle Beteiligten.
Neben der Wohnsituation müssen zunächst die Erwerbs- 
und Einkommenssituation neu geregelt werden. Eltern müs-
sen sich über den Verbleib der Kinder und die Betreuungs-
zeiten einigen.
Es ist sinnvoll, sich auf diesen Schritt vorzubereiten.
Rechtsanwältin Katrin Haible gibt Antworten auf u.a. fol-
gende Fragen: Was muss ich tun, wenn ich mich scheiden 
lassen will? Wie wird der Unterhalt berechnet? Was kostet 
eine Scheidung? Wie wird das Vermögen oder die Schulden 
aufgeteilt? Wie können gute Regelungen für die Kinder ge-
troffen werden?
Die Referentin ist Rechtsanwältin und verfügt über langjähri-
ge Erfahrungen im Familienrecht.

Mittwoch, 24.04.2019, 19.00 Uhr
pro familia Pforzheim
Unkostenbeitrag 9.- €
Anmeldung erbeten bis 18.04.2019

pro familia
Ortsverband Pforzheim e.V.
Parkstraße 19 - 21
75175 Pforzheim
Telefon 07231-607586-0
E-Mail pforzheim@profamilia.de
Internet www.profamilia.de/pforzheim

bwlv - Zentrum Pforzheim

Führerschein weg – was nun?
Sie benötigen eine individuelle, qualifizierte Vorbereitung auf 
Ihre MPU (Medizinisch-psychologische Untersuchung)? Am 
Montag, 15.04.2019 um 17.00 Uhr startet im bwlv-Zentrum 
im Lore-Perls-Haus in der Luisenstraße 54-56 ein MPU-
Vorbereitungskurs. Es können sich Kraftfahrer, die mit le-
galen oder illegalen Suchtmitteln aufgefallen sind, ab sofort 
anmelden.
Es handelt sich hierbei um eine offene Gruppe, die 14-täg-
lich von 17.00 – 18.40 Uhr stattfindet.
Die Vorbereitung umfasst 8 Gruppentermine sowie zwei Ein-
zelgespräche.
Sie erhalten nach Ende der Vorbereitung eine Bescheinigung 
zur Vorlage bei der Begutachtungsstelle.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefon (07231) 
139408-0 beim bwlv-Zentrum.


